








06 drogen und alkohol  
Drogenmissbrauch ist untersagt und wird mit Schulverweis geahndet. Die Schülerinnen und 
Schüler sind gehalten, auf einen grundsätzlich verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol 
zu achten. Verstöße können bis zum Schulverweis führen.

07 verstöße  
Verstöße gegen die Hausordnung können mündliche oder schriftliche Verwarnungen oder 
in schwerwiegenden Fällen den Verweis aus dem Wohnheim oder von den Schulen des 
Deutschen Buchhandels zur Folge haben. Dies kann ebenfalls der Fall sein, wenn das Ansehen 
der Schulen des Deutschen Buchhandels in der Öffentlichkeit geschädigt wird. Die Schulen 
des Deutschen Buchhandels sind verpflichtet, bei Verweis die Ausbildungsfirma und bei 
Minderjährigen zusätzlich die Erziehungsberechtigten zu benachrichtigen.


